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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ra 2016/04/0025 B 16. März 2016 RS 3(hier ohne den letzten Satz)

Stammrechtssatz

Der VwGH hat sich mit der Abgrenzung von Vorgängen, die einer gewerberechtlichen Betriebsanlage zuzurechnen

sind, und solchen, die auf ö=entlichen Straßen statt?nden und keinen Bezug zur Betriebsanlage haben, in mehreren

den Immissionsschutz von Nachbarn nach der GewO 1994 betre=enden Erkenntnissen auseinandergesetzt. Dabei

gelangte er zu dem Ergebnis, dass das bloße Vorbeifahren (ebenso wie das Anhalten, Halten oder Parken) von

Betriebsfahrzeugen auf einer Straße mit ö=entlichem Verkehr, auch wenn es sich um die einzige Zufahrtsstraße zur

Betriebsanlage handelt, nicht mehr als zu einer gewerblichen Betriebsanlage gehörendes Geschehen gewertet werden

könne. Als entscheidend wurde angesehen, ob die befahrene VerkehrsBäche einen Teil der gegenständlichen

Betriebsanlage bildet oder als (unter anderem) bloß der Zufahrt zu dieser Betriebsanlage dienende Straße mit

ö=entlichem Verkehr anzusehen ist. Letzterenfalls könnten verkehrsbedingte Immissionen nicht mehr der

Betriebsanlage zugerechnet werden. Für nicht der Betriebsanlage zuzurechnende ö=entliche Straßen sind die

entsprechenden straßenrechtlichen Bestimmungen maßgeblich (Hinweis E vom 8. Mai 2013, 2011/04/0193, mwN).
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